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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.2003

Norm

ABGB §1478

ABGB §1486 Z1

Rechtssatz

Besteht ein dem Bauträger (schlüssig) erteilter Auftrag, die Aufschließungskosten zunächst zu tragen und schließlich

auf die Wohnungseigentumsbewerber umzulegen, dann beginnt die Verjährungsfrist für die von

Wohnungseigentumsbewerbern zu fordernden anteiligen Aufschließungskosten jedenfalls nicht vor dem Zeitpunkt der

Legung der letzten Rechnung (Teilrechnung) über einzelne Aufschließungskosten zu laufen.
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